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und in Höhe von 10.531.600 Dollar brutto (10.633.200 netto) 
für die IJjlfsmission für den Zeitraum vom 5. Oktober 1993 bis 
4. April 1994 auf die anteiligen Beiträge der Mitgliedstaaten 
nach Ziffer 7 anzurechnen ist; 

10. beschließt ll14fJerdem, was den Zeitraum nach dem 
9. Dezember 1994 betrifft, den GeneralsekretIir zu ermächti
gen, f11r einen Zeitraum von vier Monaten zur Aufrecht
erhaltong der Hilfsmission Verpflichtongen bis zu einem 
Hllchsthetrag von 15 Millionen Dollar brutto pro Monat 
einzugehen (mit der Maßgabe, daß über 10,5 Millionen Dollar 
pro Monat hinausgehende Beträge f11r MilitlirpersonaJkosten 
bestimmt sind und gegenüber der GeneraiversammIung über 
den Beratenden Ausschuß im einzelnen hegrOndet werden), 
wobei der Bettag von 30 Millionen Dollar nach dem in dieser 
Resolution festgelegten Schema anteilmäßig auf die Mitglied
staaten aufzuteilen ist, vorbehaltlich eines Beschlusses des 
Sicherheitsrats, das Mandat der Hilfsmission über den 
9. Dezember 1994 hinaus zu verllingern; 

11. ermlichtlgt den GeneralsekretIir, im Hinblick auf die 
Empfehlungen. die der Beratende Ausschuß in Ziffer 26 seines 
Berichts abgegeben hat, die Positionen des Leitenden Politi
schen Beraters und des Assistenten des Leitenden Politischen 
Beraters beizubehalten; 

12. bittet den Generalsekretlir, die personelle Ausstattung, 
insbesondere die Zahl der Experten für bumanitIire Hilfe, nach 
Bedarf im Rahmen des bestehenden Stellenplans dem sich 
wandelnden Charakter der Hilfsmission anzupassen; 

13. beschließt, beginnend am 28. Februar 1995 eine 
eingehende Oberprofuiig der Finanzierung der Hilfsmission 
während des Zeitraums vom 10. Dezember 1994 bis 9. Juni 
1995 sowie des im Addendum zu dem Bericht des Generalse
kretIirs" enthaltenen HaushaItsvo11zugsberichts vorzunehmen. 
und ersncbt den Generalsekretlir und den Beratenden Aus
schuß, ihr Arbeitsprogramm so einzurichten, daß die ent
sprechenden HaushaItsvoranschllige und Berichte den Mit
g1iedstanten bis spätestens 20. Februar 1995 zur Verfllgung 
stehen; 

14. gibt Ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck darüber, daß der 
Dienstleistungsvertrag für die Hilfsmission ohne interna
tionales Submissionsverfabren verlängert worden ist, wie in 
den Ziffern 40 bis 44 des Berichts des Beratenden Ausschusses 
dargelegt; 

15. legt dem Generalsekretlir eindringlich nahe, so bald 
wie möglich alle Vertragsleistung für die IJjlfsmissioo durch 
internationale Submissionsverfabren zu beschaffen, damit im 
Einklang mit der Finanzordnong und den Fmanzvorsclniften 
der Vereinten Nationen der Bieter mit dem niedrigsten 
annehmbaren Angebot den Zuschlag für alle diese Dienst
Ieistongen erltliIt, und ersucht ihn, bei der Vorlage der nlIchsten 
HausbaItsvorans ausfllhrliche schriftliche Begriindungen 
für Ausnahmen von dem Grundsatz des internationalen 
Submissionsverfabrens vorzu1egen; 

16. ersucht den Generalsekretär, ihr zur BehandIung auf 
ihrer laufenden Thgung Informationen über die Frage der 
Beschaffung von Vertragsleistungen für Friedenssicherungs
einsätze und eine eISte Begrllndong dafür vorzu1egen, warum 

• A/49mS/Add.1. 

bei der DurchfOImmg einer Reihe von Friedenssicherungsein
sätzen seit Januar 1994 bei der Bereitstellung dieser Dienst
leistungen von AmkelllO.18 der Flnanzordnung abgewichen 
wurde, damit sie umgehend geeignete diesbezllgliche Maß
nahmen ergreifen kann; 

17. bittet um freiwillige Beiträge für die IJjlfsmjss\on in 
Form von Barzahlungen sowie in Form von für den 
Generalsekretlir annehmbaren Dienst- und Sachleistongen. die 
je nach Bedarf entsprechend dem von der Generalversamm
lung in ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 
44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 4512S8 vom 3. Mai 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

18. beschließt, den Punkt "Finanzierung der IJjlfsmjssion 
der Vereinten Nationen für Ruanda" in die vorllinfige 'Ihges
ordnung ihrer ftlnfzigsten Thgung aufzunehmen. 

70. Ple1uusttvmg 
29. NOIIember 1994 

49/216. FInanzberichte und geprilfte R .... ' ... lIlIgsa ..... b!ilsse 
sowie Berfchte des Rates der Beebmmgspriller 

A 

Die Generalversammlung, 

tII1Ch Behandlung der Fin8nzberichte und der geprIIften 
Rechnungsabschlilsse der Vereinten Nationen f11r den am 
31. Dezember 1993 abgelaufenen Zeitraum, einscbließlich 
derjenigen der Friedenssichenmgseinsätze der Vereinten 
Nationen, des Internationalen Handelszentrums und der 
Universität der Vereinten Nationen7, des Entwicklungs
progiamms der Vereinten Nationen", des Kinderhilfswerks der 
Vereinten Nationen", des Hilfswerks der Vereinten Nationen 
für PaIlIstinafJilchtlinge im Nahen Osten", des Ausbildungs
und FOISCbungsinstituts der Vereinten NationenlI, der von der 
Hohen Kommjssarin der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
verwalteten freiwilligen Fonds!', des Fonds des Umwe1t
programms der Vereinten NationenIl , des Bevölkernngsfonds 
der Vereinten Nationen!', der Stiftung der Vereinten Nationen 
für Wohn- und Siedlungswesenl$ und des Fonds des Pr0-
gramms der Vereinten Nationen für die internationale Drogen
bekämpfung!", der Berichte und Prflfungsvermerke des Rates 
der RechnnOgspriifer17, der Kurzzusammenfas der wich-

, OßIdeI/e8ProtokoUder~ N~7lzsong. 
Beih1g. 5 und Konigendum (A/49/S), VoJ. I, Ahscbnlttel und V; VoJ. D und 
KOIr.l, Ahscbnltte I und V; VoJ. m, Abscbnitte I und V; und VoJ. IV, 
Abschnitte I und V. 

8 Ebd., &IIog8 JA (A/49i5!Add.l), Ahscbnltte I und IV. 
o Ebd., &IIog8 SB (A/49I5!A44.2), Abschnitte I und IV. 
10 Ebd., &IIog8 SC (A/49/5!Add.3), Ahscbnitte I und V. 
II Ebd., &IIog8 5D (A/49/5!Add.4l, Ahscbnlttel und V. 
" Ebd., &IIog8 SE (A/49I5! AsItI.5), Ahscbnltte I und m, 
13 Ebd., Beih1g. 5F (A/49/5!Add.6l, Ahscbnltte I und v. 
" Ebd., &IIog8 50 (A/49/5!Add.7), Ahscbnlttel und V. 
" Ebd., &IIog8 5H (A/49I5!Add.8), Ahscbnltte I und IV. 
" Ebd., Bailagtt 51 (A/49/5!Add3l, Ahscbnlttel und V. 
11 Ebd.,&dkrg.5und Kmrlgendum (A/49IS), VoJ. I, Ahscbnltte n und DI; 

VoJ. n und KOIr.l, Ahscbnltte n und m; VoJ. m, Ahscbnltte n und m; und 
VoJ.lV, _ n und m; ebd., Bailagtt JA (A/49i5!Add.ll, Ahscbnltte n 
und m; ebd., Beih1g. SB (Al49/51A44.2l. Ahscbnltte n und DI; ebd., 
Beih1ge sc (A/49i5!Add.3), Ahscbnltte n und DI; ebd., Beih1g. 5D 



tigsten Feststellungen, Schlußfolgerungen und empfohlenen 
AbbiJfemaßnahmen des Rates der Rechnungsprflfei'8 und des 
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen19, 

KennJnis nehmend von den Berichten des Generalsekretärs 
flber die Beitreibung veruntreuter Mittel'" und flber unabhängi
ge Rechnungsprllfungen und Managementstudien der Tätig
keiten des Systems der Vereinten Nationen21

, 

in Anbetracht der Schritte, welche die Leiter und Leitungs
organe der Organisationen nnd Programme der Vereinten 
Nationen nntemommen haben, um sicherzustellen, daß die 
Empfehlungen in früheren Prüfungsberichten entsprechende 
Aufmerksamkeit nnd Beachtung finden, wie vom Rnt der 
Rechnnngsprflfer in den AnhlIngen zu seinen laufenden 
Berichten angemerkt, 

sowie Kenntnis nehmend von den Antworten des Ge
neralsekretärs nnd der Leiter der Organisationen der Vereinten 
Nationen auf die jüngsten Empfehlnngen des Rates der 
Rechnungsprüfer an die Generalversammlnng, in denen 
angegeben wird, welche Maßnahmen innerhalb welcher Frist 
zu ergreifen sind"', 

feststellend, daß es dem Rnt der Rechnnngsprflfer nicht 
gelungen ist, ausreichende Zusicherungen hinsichtlich der 
Verlllßlichkeit der Wertangnhen über das Gesamtinventar der 
Nichtverbrauchsgüter in den Vereinten Nationen zu erhalten, 

nach Prl4fimg der Auffassungen des Rates der Rechnnngs
prüfer über die Auswirkungen einer Verlllngernng der Amts
zeit der Mitglieder des Rates", 

den Rnt der Rechnnngsprilfer dazu beglfJckwfJnschend daß 
er gemäß Artikel 12.5 der Finanzordnnng der Vereinten 
Nationen seine Prüfungen in umfassender Weise vorgenom
menhat, 

1. nimmt die Fmanzherichte nnd geprüften Rechnnngs
abschlüsse sowie die Prüfungsvermerke nnd Berichte des 
Rates der Rechnnngsprflfer zu den genannten Organisationen 
an; 

2. nimmt alfIJerdem die Kurzzusammenfassung der 
wichtigsten Feststellungen, Schlußfolgerungen nnd empfohle
nen Ahhilfemaßnahmen des Rates der Rechnnngsplüfel J8 an; 

3. stellt mit Besorgnis fest, daß der Rnt der Rechnnngs
priIfer eingeschränkte Prüfungsvermerke zu den Rechnnngs
abschlüssen der Vereinten Nationen (Friedenssicherungsein
sätze), des Entwicklnngsprogramms der Vereinten Nationen, 
des Bevölketungsfnnds der Vereinten Nationen nnd des 

[Fortsetvmg) (Al49/SlAdd.4), _ ß und m; ebd., BBIItJge SE 
(Al49/SlMd.SJ, Absc_ I und ß; ebd., BeIIoge 5F (Al49/SlAdd.6J, 
Abscbnitto ß und m; ebd., BBI1tJge 5G (Al49/SJAdd.7), _ ß und m; 
ebd., BBIItJge 5B W49/SlAdd.8). _ ß und m; und ebd., _ge 51 
(Al49/S/Add.9). Absc_ ß und m . 

.. Al491214. Anhang. 

.. Al49/547. 

" Al48IS71.. 
21 A14f!JSP:1. 
.. SleheAl49ß48undAdd.l und 2. 
.. Siehe Al49f368 und Kmr.l. 

303 

Programms der Vereinten Nationen für die internationale 
Drogenheklimpfung erteilt hat; 

4. billigt alle Bmpfehlnngen nnd Schlußfolgerungen des 
Rates der Rechnnngsprilfer sowie die Stellnngoahmen dazu im 
Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- nnd 
Haushaltsfragen19; 

5. steUt mitGenugtuung.fest, daß der Rntder Rechnnngs
prüfer entsprechend dem Ersuchen der Generalversammlung 
inZiffilr 16 ihter Resolution 47/211 vom 23. Dezember 1992 
horizontale PriIfnngen der Beschaffnngstätigketen und der 
wichtigsteo Infonnationstechnologiesysteme vorgenommen 
hat, nnd etSUCht den Rnt, der Versammlung auf ihter einnnd
fünfzigsten Thgung über die aufgtund der Prüfungserkennt
nisse nnd -empfehlnngen ergriffenen Maßnalnnen Bericht zu 
erstatten nnd diese Praxis fortzusetzen; 

6. ersucht den Rnt der Rechnnngsprflfer, im Lichte des 
Berichts des Amtes für interne Aufsichtsdienste über das 
Zugangskonttollsystem zu prüfen, ob eine weitere Prüfung 
dieses Projekts durch den Rnt etfotderlich ist, namentlich auch 
eine ÜheipriIfnng der Entwicklnng des Projekts sowie der 
Beschaffuogsmethode nnd der Managementverantwortung 
sowohl zu Begino als auch bei DurchfObrnng des Projekts; 

7. erinnert daran, daß Zahlnngen an üherp1anmäßiges 
Personal ohne votberige Genebmignng der Generalversamm
lnng nicht hätten geleistet werden dllrfen, hegrilßt die Fort
schritte, die bei der Lösung des Problems der Bedieosteten 
erzielt wotden siod. die infolge des Personalabbaus üherplan
mäßige Dienstposten einoebmen, und stellt fest, daß der 
Geoeralsekretlir beabsichtigt, die erfotder1ichen Verlegnngen 
von Stellen nnd Bediensteten bis zum 31. Dezember 1994 
abzuschließen; 

8. be.fUrwortet die Empfehlnng des Rates der Rechnungs
prüfer betreffend iIie Regelungen für die wablweise Auszah
lnng eines Pauschalbetrags bei Reisen im Znsammeoltang mit 
dem HeimaturIaub, der ErziehnngsheihiIfe nnd Fantilien
besuch; 

9. ersucht den Generalsekretär, die der Organisation 
entstehenden Kosten nnd Nntzen der Regelungen für die 
Auszahlung von Pauschalhetrl!gen weitet genau zu verfolgen 
und insbesondere auch ZU analysieren, welchen Baranreiz das 
derzeitige 7S-Prozent-Verfahren den Bediensteten bietet, nnd 
die gegebenenfalls etfotderlichen Anpassnngen vorzunehmen, 
um sicherzustellen, daß diese Regelnngen keinen Raum für 
Mißbrauch lassen; 

10. steUt fest, daß in einigen Fiülen die Lagerkontrolle 
unzureichend war, mncht sich die Auffassung des Rates der 
Rechnnngsprflfer zu eigen, wonnch diese Fragen mit hohem 
Vorrang üherprl1ft wetden sollten, nnd etSUCht den Generalse
kretär und die zuständigen Leiter der Organisationen nnd 
Ptogramme der Vereinten Nationen, sich mit diesen Fragen 
dementsptCChend zu befassen; 

11. stellt alf!Jeniem fest, daß die Frage der Amtszeit der 
Mitglieder des Rates der Rechnnngsprflfer nnter Tages
OIdnnngspnnkt 105 der nennnndvierzigsten Thgung der 
Generalversammlnng hehnndelt wird. 

95. P1enanItzung 
23. Dezember 1994 



B 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/211 vom 
23. Dezember 1992, insbesondere deren Ziffern 5 und 6, 

nach Behandlung des Finanzberichts und der geprUften 
Rechnungsabschlilsse flIr den am 31. Dezember 1993 enden
den Zweijahreszeitraum sowie des Berichts des Rates der 
Recbnungsprllfer über die Friedenssicherungseinslitze der 
Vereinten Nationen", 

1. begr4fJt die Vorlage eines gesonderten Dokuments 
über alle Friedenssicberuinsätze durch den GenemlseJae.. 
tIIr und den Rat der Rechnungsprüfer gemäß Resolution 47/211 
Ziffer 5 und bittet den Rat, diese Art der Prilsentation weiter zu 

. verfeinern, insbesondere durch die Bereitstellung detaillierterer 
lnfotmationen über die größeren Friedenssicherungseinslitze, 
und dabei die Auffassungen der Mitgliedstaaten zu berllcksich
tigen; 

2. verleihJ ihrer Besorgnis Ausdruck darüber, daß der Rat 
der Recbmmgsprflfer nicht in der Lage war, bei der MehrzabI 
der Friedenssicberungsejnsl!l7ß die Kassenbestände zn bestäti
gen, und emucltt den Generalsekretär, sicherzustellen, daß bei 
allen Friedenssicherungseinsätzen die Kassenbestände regel
mIlBig mit den Recbnungsunterlagen abgestimmt werden; 

3. verleiht Il14ßerdem ihrer Besorgnis Ausdruck über die 
Erkenntnisse des Rates der Rechnungsprfifer betreffend die 
Nlchtverbraucbsgüter und ersucht den Genemlsekretilr, die 
strikte Binhaltnng der Fmanzvorscbriften 110.25 und 110.26 
in dieser Hinsicht sicberzusteIlen; 

4. ersucht den Generalsekretllr, mit dem Rat der Recb
nungsprllfer Konsultationen über geeignete Maßnahmen zu 
fUhren, um kilnftig zu vermeiden, daß die RechnungsabschlOs
se der Friedenssicberungseinslitze der Vereinten Nationen 
einen eingeschränkten PrOfungsvermerk erhalten. 

C 

DIe Generalversammlung, 

95. Plenarsitzung 
23. Dezember 1994 

lII1Ch Behandlung der Kurzzusammenfassnng der wichtig
sten Feststellungen, Schlußfolgerungen und empfohlenen 
Abbilfemaßnabmen des Rates der Rechnnngsprllfer", lns
besondere deren Ziffern 17 bis 26 über das Bescbaffungs
wesen, 

sowie nach Behandlung der FlJIaDZberichte und geprUften 
Recbnungsabschlilsse der Vereinten Nationen, einschließlich 
der Friedenssicherungseinslitze der Vereinten Nationen, flIr 
den am 31. Dezember 1993 abgelanfenen Zweijabreszeit-
raum"', 

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die vom Rat 
der Recbmmgsprüfer aufgezeigten Fälle von Verstößen gegen 
die Finanzordnnng und die Flnanzvorschriften der Vereinten 
Nationen, insbesondere in den Bereichen Beschaffung und 
Lagerhaltung, 

.. OJ/I1:Ielle:r Protokoll du Genera/ve_s. NetJ1IUJ1Ilvierdgste 
T_ BeIlage 5 und Kwrigerulum (A/491SJ. Val. n und Kort.!. 

" Ilbd., Voll und Vol n und Kort.I. 

unter Betonung der WIchtigkeit der Rolle des Rates der 
Recbnungsprflfer und des Amtes flIr interne Aufsichtsdienste 
bei der ErmittInng und Untersuchnng finanzieDer und haus
haltstecbnischer Unregelmäßigkeiten und bei der Bewertung 
und . NachprOfung angemessener Kontrollen, die der Oe
nemlsekretllr zur Verhlndernng solcher Vorkommnisse 
eingeftlhrt bat, 

unter Hervoriwbung der Notwendigkeit, in Fällen von 
finanzieIlen und baushaltstechnischen Unregelmlißigkeiten 
geeignete Disziplinarmaßnahmen zn ergreifen, 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über mögliche inter
essenkonflikte, die auftreten können, wenn die Vereinten 
Nationen im Bereich der Beschaffung ehemalige Angestellte 
von Lieferfirmen der Organisation beschäftigen, 

1. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von den FeststeIlnngen 
des Rates der RecbnungsprOfer betreffend die Aspekte des 
Beschaffungswesens, die Ahhilfemaßnabmen erfordern, und 
befUrwortet lnabesondere die Empfehlungen des Rates in 
Ziffer 91) seines Berichts über die Vereinten Nationen'" und in 
Ziffer 9 a) bis c) seines Berichts über die Friedenssicherungs
einslitze der Vereinten Nationen"; 

2. ersucht den GenemlsekretIIr, Sofortmaßnahmen zur 
Umsetzung dieser Empfehlungen zn ergreifen, unter Berück
sichtigung der von den Mitgliedstaaten während der EtÖlleinn
gen in der Generalversammlung geäußerten Auffassungen, und 
den Rat der Recbnungsprllfer über die innfend ergriffenen 
Maßnahmen voll unterrichtet zn halten, und ersucht den Rat, 
der Versammlung auf ihrer fünfzigsten 'IlIgung darüber 
Bericht zu erstatten; 

3. ersucht den Generalsekretär a/4/Jerdem, der General
versammlung über den Beratenden Ausschuß flIr Verwaltungs
und Hausbaltsfragen spätestens bis zum 30. April 1995 einen 
Bericht vorzulegen, der Vorschliige flIr die Verbesserung der 
Bescbaffungstätigkeiten des Sekretariat enthält, so unter 
anderem in bezug auf 

a) etwa erforderliche Änderungen der Fmanzordnung 
und F'lJIaDZVOfSChriften der Vereinten Nationen sowie des 
Persona1statnts und der Personalordnnng der Vereinten 
Nationen zur Regelung des Problems von Interessenkonfl; 

b) die Stärkung der Rolle des Ausschusses flIr Aufträge 
und die größere Transparenz in seiner Arbeitsweise bei der 
Genehmigung von Ausnahmen von dem vorgeschriebenen 
Submissionsverfabren, insbesondere, wenn dringliche Er
fordernisse als Grund flIr die Beantragung von AlISDahm"'l 
angegeben werden; 

c) die verbesserte Überwachung der Binhaltnng von 
Verträgen und die Verstärkung von Strafklenseln bei NIChtein
haltnng; 

d) die Verstärkung der PIanUJlgskapazitlit des Sekretariats 
im Bereich des Beschaffungswesens; 

e) die wirksamere Heranziehung des genehmigten 
Verzeichnisses der Bieter und die Ausarbeitung von trans
parenten Standardricbtlinien und -verfahren flIr die Voraus
wahl möglicher Lieferanten; 

" Ebd., Val. r. AbsoImIttD. 
" 1lIxI. Vol n und Kort.I. AbsoImItt n. 



f) die rechtzeitige Aufforderung zur Angebotsabgabe fi1r 
. das Submissiousverfahren und die regelmllßige Veröffentli· 
chung der Auftragsvergaben. 

D 

Die Getu:ralveraammlung. 

95. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

rmter Hinweis auf ihre BeschlUsse 46/445 vom 
20. Dezember 1991 und 471449 vom 22. Dezember 1992, 

sowie rmter Hinweis auf ihre Resolution 48/216 C vom 
23. Dezember 1993 über die NOI'JIlCJI des Rechnungswesens 
der Vereinten Nationen, 

ferner rmter Hinweis auf Ziffer 29 des Anhangs zn dem 
Bericht des GeneraIsekretII über die Normen des Rechnungs
wesens"'. 

Kenntnis nehmend von den Feststellungen des Rates der 
Rechnungsprllfer zu dieser Angelegenheit io Ziffer 7 seioer 
Kmzzusam,"",.msstmg der wichtigsten Feststellungen. Schluß. 
folgerungeo und empfohlenen AbhilfemaßnabmenIB

• 

1. begrtqJt die Anstrengungen, die die Organisationen 
. aJIgemeio unternommen haben. um sich an die gemciosamen 
Normen fi1r das Rechnungswesen der Vereinten Nationen fi1r 
den Zweijahreszeitraum 1992-1993 zu balten; 

2. stellt jedoch fest. daß im Zweijahreszeitraum 
1994-1995 weitere Anstrengungeo unternommen werden 
mOssen, um die RechmmgsabschlUsse bestjmmter Organisatio
nen und Programme der Vereinten Nationen voll dem System 
gemeinsamer NOI'JIlCJI fi1r das Rechnungswesen der Vereinten 
Nationen anzupassen; 

3. ersucht den Generalsekretllr und die Leiter der 
Organisationen und Programme der Vereinten Nationen, sich 
bei der Vorlage der RechnungsabschlUsse fi1r den Zwei
jahreszeitraum 1994-1995 weiter um die volle Einhalbmg der 
gemeinsauwn Normen fi1r das Rechnungswesen zu bemflhen, 
iosbesondere unter anderem durch Angaben über die Be
wertung des Vermögens, Sachleistungeo und io nichtkon
verllö!en Wlibrungeo gebaltene Kassenbestände. die Be
rechnung und OIl'enlegung der gesamten langfristigen Ver
bindlichkeiten fi1r Leistungen bei Beendigung von Dienst
verItlIltnissen und die Berechnung und Offenlegung von 
Verz!lgenmgeo bei der Einziehung veranlngter Beitrllge. mit 
dem Zie1, die io den Rechnungsabscblflssen gegebenen 
informationen zu verbessern. 

E 

Die Getu:ralversammlung. 

95. PlenarsItvmg 
23. Devmrber 1994 

mit GenugtUUng über den Beschluß 94130 des Bxekutivrats 
des Entwicklungsprogramms der Vereioten NationenlBe
völkerungsfonds der Vereinten Nationen vom 10. Oktober 
1994 und den Beschluß 1994JR.316 des Bxekutivrats des 
Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen vom 5. Oktober 

" Al48/S30. 

305 

1994 über die Angleichung der fonnaIen Gestslbmg von 
Haushaltsplllnen und Recbnungsabscblflssen, 

ersucht die Leiter des Entwicklungsprogramms der 
Vereinten Nationen. des Bevölkerungsfonds der Vereinten 
Nationen und des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, 
über den Berntenden Ausschuß fi1r Verwn1bmgs- und Haus
baltsfragen ihren Leibmgsgremlen über die Durchfllbrung 
dieser BeschlUsse und dem WIrtsChafts- und SoziaIrat auf 
seioer Arbeimmguns 1995 Bericht zu erstntten. 

95. PlenarsIlz.ung 
23. Devmrber 1994 

491217. Rahme!ejllwmf des Progranunhlllllihallsphms fllr 
den ZweIjaIu:eszeItr 1996-1997 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 411213 vom 
19. Dezember 1986. mit der sie den Genera1sekretär eISUChte, 
io den Jahren, io denen keio Haushalt verabschiedet wird, 
eioen Rahmenentwurf des Programmhm.shall.llplans fi1r den 
folgenden Zweijabreszeitraum vorzulegen, 

1IDCh BeTumdlung des Berichts des Generalsekretllni'". der 
diesbezfl~:".:mJ!ehlungeo des Programm- und Koordi
nierun und der im Bericht des Berntenden 
Ausschusses fi1r Verwalbmgs- und HaushaItsfragen'1 enthalte
nen Empfehhmgen, 

1. er1diirt erneut. daß der Rahmenentwurf des Pro
grammhanshaltsplans folgende Angaben zu enthalten hat: 
a) eioe vorillufige Schl!tznng der zu veranschlagende Mittel 
fi1r das gephmte Tlitigkeitsprogramm wIlhrend des Zwei
jahreszeitraums; b) die Prioritäten unter Berllcksichtigung 
aIlgemeioer 'llmdenzen io den bauptsäcblichen Bereichen; 
c) das rea1e - positive oder.negative - Wachstum im Vergleich 
zum vorhergehenden Haushalt; und 4) die Höhe des außer
ordentlichen Reservefonds, ausgedrllckt io Prozent der 
Gesamtmittel; 

2. erkIiJrt a/IßeIr.Imn erneut. daß der Rahmenentwurf eine 
grIl&re Vorhersehbarkeit des Ressourcenhedarfs fi1r den 
nachfolgenden Zweijahreszeitraum gestatten, eine stIIrkere 
Mitwirkung der Mitgliedstaaten sm Haushaltsprozeß fi1rdern 
und somit die m!lglichst weitgehende Obereioatimmung 
hioBichtlich des Programmhansbllitsplans erleichtern sollte; 

3. schließt sich den Empfehlungeo des Programm- und 
Koordiniernngsausschusses und des Berntenden Ausschusses 
fi1r Verwn1bmgs- und Hansha1tsfragen an; 

4. bittet den GeneraIsekretlI. semen Progm!l!!lilianshalts
phm fi1r den Zweijahteszeib:aum 1996-1997 auf der Grundlage 
der vom Beratenden Ausschuß vorgenommenen vorlllufigen 
Gesamtscblltzung io HIlhe von 2.574.000.000 U8-Dollar zu 
den ursprUnglichen Werten fi1r 1994-1995. beziehnngl!weise 
nnch Nookalknlatilln io HIlhe von 2.548.400.000 Dollar zu den 
reWIierten Werten fi1r 1994-1995. mm:nstelleu und dabei auch 
die tatsIlcblichen Ausgabendaten fi1r 1994. soweit verfilgbar, 
zn berflcksichtigeo; 
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